
Art. 1 OR

1 Zum Abschlusse eines 
Vertrages ist die überein-
stimmende gegenseitige 
Willensäusserung der Parteien 
erforderlich.

2 Sie kann eine ausdrückliche 
oder stillschweigende sein.

A. Abschluss
des Vertrages
I. Überein-
stimmende
Willensäusserung
1. Im
Allgemeinen



Art. 530 OR

1 Gesellschaft ist die vertragsmässige 
Verbindung von zwei oder mehreren 
Personen zur Erreichung eines 
gemeinsamen Zweckes mit 
gemeinsamen Kräften oder Mitteln.

2 Sie ist eine einfache Gesellschaft 
im Sinne dieses Titels, sofern dabei 
nicht die Voraussetzungen einer 
andern durch das Gesetz geordneten 
Gesellschaft zutreffen.

A. Begriff



Art. 1 ZGB

1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen 
Anwendung, für die es nach Wortlaut 
oder Auslegung eine Bestimmung enthält.

2 Kann dem Gesetz keine Vorschrift 
entnommen werden, so soll das Gericht 
nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein 
solches fehlt, nach der Regel entscheiden, 
die es als Gesetzgeber aufstellen würde.

3 Es folgt dabei bewährter Lehre und 
Überlieferung.

A. Anwendung
des Rechts



Art. 2 ZGB

1 Jedermann hat in der Ausübung 
seiner Rechte und in der Erfüllung 
seiner Pflichten nach Treu und 
Glauben zu handeln.

2 Der offenbare Missbrauch eines 
Rechtes findet keinen Rechtsschutz.

B. Inhalt
der Rechts-
verhältnisse
I. Handeln
nach Treu und
Glauben



Art. 641 ZGB

1 Wer Eigentümer einer Sache ist, 
kann in den Schranken der Rechts-
ordnung über sie nach seinem 
Belieben verfügen.

2 Er hat das Recht, sie von jedem, der 
sie ihm vorenthält, herauszuver-
langen und jede ungerechtfertigte 
Einwirkung abzuwehren.

A. Inhalt des
Eigentums
I. Im
Allgemeinen339



Artikel 20 GG BRD

(1) [...]

(2) [...]

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungs-
mäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht 
gebunden.

(4) [...]



Text 1 (Haftpflichtrecht)

In der amerikanischen Gründerzeit gab es Streit zwischen Getreidefar-
mern und Viehranchern über die Frage, wer für den Schaden verantwort-
lich ist, den das Vieh der Rancher am Getreide der Farmer angerichtet 
hatte. Die Farmer meinten, die Rancher seien für ihr Vieh verantwortlich 
und müssten es deshalb einzäunen. Die Rancher entgegneten, es sei 
üblich, das Vieh frei über das Grasland ziehen zu lassen; weil das 
Weideland viel grösser sei als die Getreidefarm, obliege es den Farmern, 
die Felder einzuzäunen. 

Wie ist der Fall zu entscheiden?

(Siehe Dawson, Good Fences Make Good Neighbors)



Text 2 (Erbrecht / Gesellschaftsrecht)

Der älteste von drei Brüdern, ein Schmied, hat dreißig, der zweitälteste, ein Lastträger, drei Ziegen. Der Jüngste 
besitzt nichts. Er soll Hirte werden. Dazu geben ihm der Schmied fünf, der Lastträger eine Ziege aus ihren Ställen. 
Der Schmied besitzt nun 25, der Lastträger 2, der Hirte 6 Ziegen. Nach einigen Jahren hat sich der Bestand beim 
ältesten auf 50, beim mittleren auf 10 und beim jüngsten, der sich dem Geschäft von Berufs wegen widmet, auf 132 
vermehrt. Da stirbt der Jüngste und die beiden älteren geraten in Streit über die Erbteilung, die in jenem Lande, so 
will es die Legende, gesetzlich nicht geregelt war.
Die beiden Streitenden erklären übereinstimmend die Teilung je zur Hälfte für ungerecht. Der Schmied beansprucht 
110 Ziegen und will dem Lastträger 22 überlassen, das entspräche dem Verhältnis dessen, was sie dem jüngsten 
Bruder gegeben hatten (5 : 1 = 110 : 22). Er argumentiert aus dem kapitalistischen Gesichtspunkt: Geld heckt Geld 
und Ziegen hecken Ziegen; sie gebühren dem der das Kapital gab. 
Der Lastträger verlangt demgegenüber Berücksichtigung des Opfers bei der Hingabe. Der ältere habe nur ein 
Sechstel seines Vermögens (5 von 30), er aber ein Drittel (1 von 3) hingegeben, also habe er doppelt soviel geopfert 
und deshalb Anspruch auf zwei Drittel der Erbschaft. Er verlangt 88 Ziegen und will dem Bruder 44 überlassen. Er 
sei überdies bedürftiger und infolge seines Berufes früher alt und arbeitsunfähig. Gegenüber dem objektiven 
Teilungsprinzip (halb und halb) und gegenüber dem kapitalistischen Gesichtspunkt stützt er sich auf soziale Gründe. 
Der reiche Schmied, wie alle Besitzenden empfindlich, wenn sie sich in ihren materiellen Interessen angegriffen 
sehen, gerät in Zorn und verlangt jetzt alle Ziegen bis auf eine. Er habe weder die Berufswahl noch das Berufsrisiko 
seines Bruders zu verantworten. Dieser habe damals auch nur einen Ziegenbock hergegeben, mit dem allein sowieso 
niemand zu einer Herde kommen könne. Den Bock möge er zurücknehmen, der Rest gebühre ihm.
Der Richter versucht es mit der Wiederherstellung des status quo und will die beiden Streitenden zunächst so stellen, 
wie sie stehen würden, wenn sie damals nichts hergegeben hätten. Der Bestand des älteren habe sich verdoppelt (von 
25 auf 50), er soll also für die hingegebenen 5 vorab 10 erhalten. Der Bestand des mittleren habe sich verfünffacht 
(von 2 auf 10), demgemäss soll er vorab für die eine hingegebene 5 bekommen. Dann aber weiß er nicht, was er mit 
den restlichen 117 Ziegen machen soll. Die naheliegende Teilung zur Hälfte verbietet sich schon wegen der 
ungeraden Zahl. Im übrigen tauchen jetzt alle Streitfragen von neuem auf. 

(Siehe Fechner, Rechtsphilosophie, Tübingen 1956, S. 11 Fn 1)



Text 3 (Strafrecht / Sachenrecht)

A stiehlt das Velo des B und verkauft es an C.

Violinistin V leiht ihrer Freundin F für ein Konzert ihre 
wertvolle Geige. Nach dem Konzert bietet der Musikliebhaber 
L, beeindruckt vom Klang des Instruments der F Fr. 50'000.--
für die Geige. F kann dem nicht widerstehen und verkauft das 
Instrument an L. 



„Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung weg-
nimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, 
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft.“

(StGB 139 Z. 1)

„Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um 
sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, 

wer ihm anvertraute fremde Vermögenswerte unrechtmässig in seinem 
oder eines anderen Nutzen verwendet, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft.“

(StGB 138 Z. 1)



„Wer eine bewegliche Sache in gutem Glauben zu Eigentum 
oder zu einem beschränkten dinglichen Recht übertragen 
erhält, ist in seinem Erwerbe auch dann zu schützen, wenn sie 
dem Veräusserer ohne jede Ermächtigung zur Übertragung 
anvertraut worden war.“

(ZGB 933)

„Der Besitzer, dem eine bewegliche Sache gestohlen wird 
oder verloren geht oder sonst wider seinen Willen abhanden 
kommt, kann sie während fünf Jahren jedem Empfänger 
abfordern.“

(ZGB 934 I) 



Art. 1 KG Zweck

Dieses Gesetz bezweckt, volkswirtschaftlich oder 
sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen 
und anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu 
verhindern und damit den Wettbewerb im 
Interesse einer freiheitlichen 
marktwirtschaftlichen Ordnung zu fördern.



Art. 5 Unzulässige Wettbewerbsabreden

1 Abreden, die den Wettbewerb auf einem Markt für bestimmte Waren oder Leistungen erheblich beeinträchtigen 
und sich nicht durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz rechtfertigen lassen, sowie Abreden, die zur 
Beseitigung wirksamen Wettbewerbs führen, sind unzulässig.

2 Wettbewerbsabreden sind durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt, wenn sie:

a. notwendig sind, um die Herstellungs- oder Vertriebskosten zu senken, Produkte oder Produktionsverfahren zu 
verbessern, die Forschung oder die Verbreitung von technischem oder beruflichem Wissen zu fördern oder um 
Ressourcen rationeller zu nutzen; und

b. den beteiligten Unternehmen in keinem Fall Möglichkeiten eröffnen, wirksamen Wettbewerb zu beseitigen.

3 Die Beseitigung wirksamen Wettbewerbs wird bei folgenden Abreden vermutet, sofern sie zwischen 
Unternehmen getroffen werden, die tatsächlich oder der Möglichkeit nach miteinander im Wettbewerb stehen:

a. Abreden über die direkte oder indirekte Festsetzung von Preisen;

b. Abreden über die Einschränkung von Produktions-, Bezugs- oder Liefermengen;

c. Abreden über die Aufteilung von Märkten nach Gebieten oder Geschäftspartnern.

4 Die Beseitigung wirksamen Wettbewerbs wird auch vermutet bei Abreden zwischen Unternehmen 
verschiedener Marktstufen über Mindest- oder Festpreise sowie bei Abreden in Vertriebsverträgen über die 
Zuweisung von Gebieten, soweit Verkäufe in diese durch gebietsfremde Vertriebspartner ausgeschlossen 
werden.

Art. 4 Begriffe

1 Als Wettbewerbsabreden gelten rechtlich erzwingbare oder nicht erzwingbare Vereinbarungen sowie 
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen von Unternehmen gleicher oder verschiedener Marktstufen, die eine 
Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken.



Ziffer 12 Erhebliche Wettbewerbsbeeinträchtigung aufgrund des Gegenstandes

Vertikale Wettbewerbsabreden führen zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 
Wettbewerbs im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 KG, wenn sie Folgendes zum Gegenstand 
haben:

a. Direkte oder indirekte Festsetzung von Mindest- oder Festpreisen für den 
Weiterverkauf;

b. Direkte oder indirekte Beschränkung des geografischen Absatzgebietes oder des 
Kundenkreises für den Weiterverkauf. Eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Wettbewerbs aufgrund des Gegenstandes liegt jedoch nicht vor bei

i. Beschränkungen des aktiven Verkaufs in Gebiete oder an Kundengruppen, die der 
Lieferant sich selbst vorbehalten oder ausschliesslich einem anderen Händler 
zugewiesen hat, vorausgesetzt dass Passivverkäufe uneingeschränkt möglich sind;

ii. Beschränkungen des Direktverkaufs von Grossisten an Endverbraucher;

iii. Beschränkungen, die Mitgliedern eines selektiven Vertriebssystems hinsichtlich des 
Verkaufs an nicht zugelassene Händler auferlegt werden;

iv. Beschränkungen der Möglichkeit des Käufers, Bestandteile, die ihm der Lieferant zur 
Einfügung in andere Produkte liefert, an Dritte weiterzuverkaufen, welche diese 
Bestandteile zur Herstellung von Konkurrenzprodukten verwenden.

...



BGB § 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher

(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten 
verstößt, ist nichtig.

(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch 
das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der 
Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder 
der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich 
oder einem Dritten für eine Leistung 
Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, 
die in einem auffälligen Missverhältnis zu der 
Leistung stehen.



Art. 641 ZGB

1 Wer Eigentümer einer Sache ist, kann in 
den Schranken der Rechtsordnung über sie 
nach seinem Belieben verfügen.

2 Er hat das Recht, sie von jedem, der sie ihm 
vorenthält, herauszuverlangen und jede 
ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren. 

A. Inhalt des 
Eigentums

I. Im Allgemeinen339

Art. 184 OR

1 Durch den Kaufvertrag verpflichten sich der 
Verkäufer, dem Käufer den Kaufgegenstand 
zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu 
verschaffen, und der Käufer, dem Verkäufer 
den Kaufpreis zu bezahlen.

A. Rechte und 
Pflichten im 
Allgemeinen



§ 16. ABGB

Jeder Mensch hat angeborne, schon durch die 
Vernunft einleuchtende Rechte, und ist daher als eine 
Person zu betrachten. Sklaverei oder Leibeigenschaft, 
und die Ausübung einer darauf sich beziehenden 
Macht wird in diesen Ländern nicht gestattet. 



Art. 28 ZGB

1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich 
verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen 
jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht 
anrufen.

2 Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie 
nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein 
überwiegendes privates oder öffentliches 
Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.



Art. 13 MSchG Ausschliessliches Recht

1 Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke 
zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht 
wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen.

2 Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das 
nach Artikel 3 Absatz 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so 
insbesondere:

a. das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;

b. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem 
Zweck zu lagern;

c. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

d. unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen;12

e. das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im 
geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.

2bis Die Ansprüche nach Absatz 2 Buchstabe d stehen dem Markeninhaber 
auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten 
Waren zu privaten Zwecken erfolgt.

3 Die Ansprüche nach diesem Artikel stehen dem Markeninhaber auch 



Art. 41 OR

1 Wer einem andern 
widerrechtlich Schaden 
zufügt, sei es mit Absicht, 
sei es aus Fahrlässigkeit, 
wird ihm zum Ersatze 
verpflichtet.

2 Ebenso ist zum Ersatze 
verpflichtet, wer einem 
andern in einer gegen die 
guten Sitten verstossenden 
Weise absichtlich Schaden 

A. Haftung im Allgemeinen

I. Voraussetzungen der 
Haftung



Art. 6 ZGB

1 Die Kantone werden in ihren 
öffentlich-rechtlichen Befugnissen 
durch das Bundeszivilrecht nicht 
beschränkt.

2 Sie können in den Schranken ihrer 
Hoheit den Verkehr mit gewissen Arten 
von Sachen beschränken oder 
untersagen oder die Rechtsgeschäfte 
über solche Sachen als ungültig 
bezeichnen.

II. Öffentliches Recht der 
Kantone



Art. 1 ZGB

1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen 
Anwendung, für die es nach Wortlaut oder 
Auslegung eine Bestimmung enthält.

2 Kann dem Gesetz keine Vorschrift 
entnommen werden, so soll das Gericht 
nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein 
solches fehlt, nach der Regel 
entscheiden, die es als Gesetzgeber 
aufstellen würde.

3 Es folgt dabei bewährter Lehre und 
Überlieferung.

A. Anwendung des 
Rechts



§ 7. ABGB

Läßt sich ein Rechtsfall weder aus den Worten, noch aus dem 
natürlichen Sinne eines Gesetzes entscheiden, so muß auf 
ähnliche, in den Gesetzen bestimmt entschiedene Fälle, und 
auf die Gründe anderer damit verwandten Gesetze Rücksicht 
genommen werden. Bleibt der Rechtsfall noch zweifelhaft; so
muß solcher mit Hinsicht auf die sorgfältig gesammelten und 
reiflich erwogenen Umstände nach den natürlichen 
Rechtsgrundsätzen entschieden werden.



Art. 11 ZGB

1 Rechtsfähig ist jedermann.

2 Für alle Menschen besteht 
demgemäss in den Schranken 
der Rechtsordnung die gleiche 
Fähigkeit, Rechte und Pflichten 
zu haben.

A. Persönlichkeit im 
Allgemeinen

I. Rechtsfähigkeit



Art. 110 StGB

1 Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener 
Partner, ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbürtigen Geschwister, ihre 
Adoptiveltern, ihre Adoptivgeschwister und Adoptivkinder.

2 Familiengenossen sind Personen, die in gemeinsamem Haushalt leben.

3 Als Beamte gelten die Beamten und Angestellten einer öffentlichen Verwaltung und der 
Rechtspflege sowie die Personen, die provisorisch ein Amt bekleiden oder provisorisch bei einer 
öffentlichen Verwaltung oder der Rechtspflege angestellt sind oder vorübergehend amtliche 
Funktionen ausüben.

3bis Stellt eine Bestimmung auf den Begriff der Sache ab, so findet sie entsprechende Anwendung 
auf Tiere.

4 Urkunden sind Schriften, die bestimmt und geeignet sind, oder Zeichen, die bestimmt sind, eine 
Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Die Aufzeichnung auf Bild- und Datenträgern 
steht der Schriftform gleich, sofern sie demselben Zweck dient.

5 Öffentliche Urkunden sind Urkunden, die von Mitgliedern einer Behörde, Beamten und Personen 
öffentlichen Glaubens in Wahrnehmung hoheitlicher Funktionen ausgestellt werden. Nicht als 
öffentliche Urkunden gelten Urkunden, die von der Verwaltung der wirtschaftlichen 
Unternehmungen und Monopolbetriebe des Staates oder anderer öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften und Anstalten in zivilrechtlichen Geschäften ausgestellt werden.

6 Der Tag hat 24 aufeinander folgende Stunden. Der Monat und das Jahr werden nach der 
Kalenderzeit berechnet.

7 Untersuchungshaft ist jede in einem Strafverfahren verhängte Haft, Untersuchungs-, Sicherheits-
und Auslieferungshaft.



Art. 111 StGB

Wer vorsätzlich einen 
Menschen tötet, ohne 
dass eine der besondern 
Voraussetzungen der 
nachfolgenden Artikel 
zutrifft, wird mit 
Freiheitsstrafe nicht unter 
fünf Jahren bestraft.

1. Tötung.

Vorsätzliche Tötung



IV. Titel: Haftpflicht und 
Versicherung

1. Abschnitt: Haftpflicht

Art. 58 SVG

1 Wird durch den Betrieb eines 
Motorfahrzeuges ein Mensch getötet 
oder verletzt oder Sachschaden 
verursacht, so haftet der Halter für 
den Schaden.

...

Haftpflicht des

Motorfahrzeughalter
s



BGB § 823 Schadensersatzpflicht

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den 
Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 
oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich 
verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, 
welcher gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des 
Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne 
Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im 
Falle des Verschuldens ein.



Art. 10 BV Recht auf Leben und auf persönliche 
Freiheit

1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die 
Todesstrafe ist verboten.

2 Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, 
insbesondere auf körperliche und geistige 
Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.

3 Folter und jede andere Art grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Bestrafung sind verboten.



Art. 15 BV Glaubens- und Gewissensfreiheit

1 Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet.

2 Jede Person hat das Recht, ihre Religion und ihre 
weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen und allein oder 
in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen.

3 Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft 
beizutreten oder anzugehören und religiösem Unterricht zu 
folgen.

4 Niemand darf gezwungen werden, einer 
Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören, eine 
religiöse Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht 
zu folgen.



Art. 35 BV Verwirklichung der Grundrechte

1 Die Grundrechte müssen in der ganzen 
Rechtsordnung zur Geltung kommen.

2 Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die 
Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu ihrer 
Verwirklichung beizutragen.

3 Die Behörden sorgen dafür, dass die 
Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch 
unter Privaten wirksam werden.



Art. 5 BV Grundsätze rechtsstaatlichen 
Handelns

1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns 
ist das Recht.

2 Staatliches Handeln muss im öffentlichen 
Interesse liegen und verhältnismässig sein.

3 Staatliche Organe und Private handeln nach 
Treu und Glauben.

4 Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.



Art. 190 BV Massgebendes Recht

Bundesgesetze und Völkerrecht sind für 
das Bundesgericht und die anderen 
rechtsanwendenden Behörden massgebend.



Art. 8 BV Rechtsgleichheit

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht 
wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des 
Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der 
Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder 
politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Behinderung.

3 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt 
für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor 
allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau 
haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige 
Arbeit.

4 Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von 



Art. 7 BV Menschenwürde

Die Würde des Menschen ist zu achten und 
zu schützen.



Art. 36 BV Einschränkungen von Grundrechten

1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer 
gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen 
müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind 
Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer 
Gefahr.

2 Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein 
öffentliches Interesse oder durch den Schutz von 
Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.

3 Einschränkungen von Grundrechten müssen 
verhältnismässig sein.

4 Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.



Art. 24 BV Niederlassungsfreiheit

1 Schweizerinnen und Schweizer haben das 
Recht, sich an jedem Ort des Landes 
niederzulassen.

2 Sie haben das Recht, die Schweiz zu 
verlassen oder in die Schweiz einzureisen.



Art. 25 BV Schutz vor Ausweisung, Auslieferung und 
Ausschaffung

1 Schweizerinnen und Schweizer dürfen nicht aus der 
Schweiz ausgewiesen werden; sie dürfen nur mit 
ihrem Einverständnis an eine ausländische Behörde 
ausgeliefert werden.

2 Flüchtlinge dürfen nicht in einen Staat ausgeschafft 
oder ausgeliefert werden, indem sie verfolgt werden.

3 Niemand darf in einen Staat ausgeschafft werden, in 
dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und 
unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht.



Art. 34 BV Politische Rechte

1 Die politischen Rechte sind 
gewährleistet.

2 Die Garantie der politischen Rechte 
schützt die freie Willensbildung und die 
unverfälschte Stimmabgabe.



Art. 3 BV Kantone

Die Kantone sind souverän, soweit ihre 
Souveränität nicht durch die 
Bundesverfassung beschränkt ist; sie 
üben alle Rechte aus, die nicht dem 
Bund übertragen sind.



Art. 5a2 BV Subsidiarität

Bei der Zuweisung und Erfüllung 
staatlicher Aufgaben ist der Grundsatz 
der Subsidiarität zu beachten.



Art. 43a BV Grundsätze für die Zuweisung und Erfüllung 
staatlicher Aufgaben

1 Der Bund übernimmt nur die Aufgaben, welche die Kraft der 
Kantone übersteigen oder einer einheitlichen Regelung durch 
den Bund bedürfen.

2 Das Gemeinwesen, in dem der Nutzen einer staatlichen 
Leistung anfällt, trägt deren Kosten.

3 Das Gemeinwesen, das die Kosten einer staatlichen Leistung 
trägt, kann über diese Leistung bestimmen.

4 Leistungen der Grundversorgung müssen allen Personen in 
vergleichbarer Weise offen stehen.

5 Staatliche Aufgaben müssen bedarfsgerecht und 
wirtschaftlich erfüllt werden.



Article 16 Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est 
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution. 

Artikel 16 Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte

Eine jede Gesellschaft, in der weder die 
Gewährleistung der Rechte zugesichert noch die 
Gewaltenteilung festgelegt ist, hat keine Verfassung.



Article 1134 Code Civil

Les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur 
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi 
autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.



Artikel 1 GG BRD

[Menschenwürde – Menschenrechte – Rechtsverbindlichkeit 
der Grundrechte]

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen 
und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar 
geltendes Recht.



Artikel 81 EGV

(1) Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten sind alle
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von 
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, 
welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und 
eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb 
des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken, insbesondere 

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder 
sonstiger Geschäftsbedingungen;

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen 
Entwicklung oder der Investitionen;

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen;

d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen 
gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;

e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die 
Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach 
Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.



Artikel 81 EGV

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlüsse sind 
nichtig.

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht anwendbar erklärt werden 
auf

— Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen,

— Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen,

— aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen,

die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn 
zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des 
technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten 
Unternehmen

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht 
unerlässlich sind, oder

b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden 
Waren den Wettbewerb auszuschalten.



Artikel 82 EGV

Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten ist die missbräuchliche 
Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Gemeinsamen Markt oder 
auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unternehmen, 
soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu 
beeinträchtigen.

Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen:

a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen 
Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen;

b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen 
Entwicklung zum Schaden der Verbraucher;

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen 
Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb 
benachteiligt werden;

d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die 
Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch 
nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.



Artikel 25 EGV

Ein- und Ausfuhrzölle oder 
Abgaben gleicher Wirkung sind 
zwischen den Mitgliedstaaten 
verboten. Dieses Verbot gilt auch 
für Finanzzölle.



Artikel 12 EGV

Die Union verfolgt die in Artikel 11 aufgeführten Ziele 
durch

-Bestimmung der Grundsätze und der allgemeinen 
Leitlinien für die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik,

-Beschlüsse über gemeinsame Strategien,

-Annahme gemeinsamer Aktionen,

-Annahme gemeinsamer Standpunkte,

-Ausbau der regelmäßigen Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten bei der Führung ihrer Politik.



Artikel 18 EGV

(1) Der Vorsitz vertritt die Union in Angelegenheiten der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik.

(2) Der Vorsitz ist für die Durchführung der nach diesem Titel gefassten 
Beschlüsse verantwortlich; im Rahmen dieser Aufgabe legt er 
grundsätzlich den Standpunkt der Union in internationalen 
Organisationen und auf internationalen Konferenzen dar.

(3) Der Vorsitz wird vom Generalsekretär des Rates unterstützt, der die 
Aufgabe eines Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik wahrnimmt.

(4) Die Kommission wird an den Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 
in vollem Umfang beteiligt. Der Vorsitz wird gegebenenfalls von dem 
Mitgliedstaat, der den nachfolgenden Vorsitz wahrnimmt, bei diesen 
Aufgaben unterstützt.

(5) Der Rat kann einen Sonderbeauftragten für besondere politische 
Fragen ernennen, wenn er dies für notwendig hält.



Artikel 39 EGV

(1) Der Rat hört das Europäische Parlament, bevor er eine 
Maßnahme nach Artikel 34 Absatz 2 Buchstaben b, c und d 
annimmt. Das Europäische Parlament gibt seine Stellungnahme 
innerhalb einer Frist ab, die der Rat festsetzen kann und die 
mindestens drei Monate beträgt. Ergeht innerhalb dieser Frist 
keine Stellungnahme, so kann der Rat beschließen.

(2) Der Vorsitz und die Kommission unterrichten das 
Europäische Parlament regelmäßig über die in den Bereichen 
dieses Titels durchgeführten Arbeiten.

(3) Das Europäische Parlament kann Anfragen oder 
Empfehlungen an den Rat richten. Einmal jährlich führt es eine 
Aussprache über die Fortschritte in den in diesem Titel 
genannten Bereichen.



Artikel 28 EGV

Mengenmäßige 
Einfuhrbeschränkungen sowie alle 
Maßnahmen gleicher Wirkung 
sind zwischen den Mitgliedstaaten 
verboten.



Art. 1 Satzung des Europarates

(a)Der Europarat hat zur Aufgabe, eine 
engere Verbindung zwischen seinen 
Mitgliedern zum Schutze und zur 
Förderung der Ideale und Grundsätze, 
die ihr gemeinsames Erbe bilden, 
herzustellen und ihren 
wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt zu fördern.



Art. 1 Satzung des Europarates

(b) Diese Aufgabe wird von den Organen des 
Rates erfüllt durch Beratung von Fragen von 
gemeinsamem Interesse, durch den Abschluss 
von Abkommen und durch gemeinschaftliches 
Vorgehen auf wirtschaftlichem, sozialem, 
kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet und 
auf den Gebieten des Rechts und der 
Verwaltung sowie durch den Schutz und die 
Fortentwicklung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten.



Art. 3 Satz 1 Satzung des Europarates

Jedes Mitglied des Europarates erkennt 
den Grundsatz der Vorherrschaft des 
Rechts und den Grundsatz an, dass 
jeder, der seiner Hoheitsgewalt 
unterliegt, der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten teilhaftig werden soll.



Art. 679 ZGB

Wird jemand dadurch, dass ein 
Grundeigentümer sein 
Eigentumsrecht überschreitet, 
geschädigt oder mit Schaden 
bedroht, so kann er auf 
Beseitigung der Schädigung 
oder auf Schutz gegen 
drohenden Schaden und auf 
Schadenersatz klagen.

V. Verantwortlichkeit
des Grundeigentümers



Art. 684 ZGB

1 Jedermann ist verpflichtet, bei der 
Ausübung seines Eigentums, wie 
namentlich bei dem Betrieb eines 
Gewerbes auf seinem Grundstück, sich 
aller übermässigen Einwirkung auf das 
Eigentum der Nachbarn zu enthalten.

2 Verboten sind insbesondere alle 
schädlichen und nach Lage und 
Beschaffenheit der Grundstücke oder 
nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten 
Einwirkungen durch Rauch oder Russ, 
lästige Dünste, Lärm oder Erschütterung.

III. Nachbarrecht
1. Art der
Bewirtschaftung



Art. 27 ZGB

1 Auf die Rechts- und 
Handlungsfähigkeit kann niemand 
ganz oder zum Teil verzichten.

2 Niemand kann sich seiner Freiheit 
entäussern oder sich in ihrem 
Gebrauch in einem das Recht oder 
die Sittlichkeit verletzenden Grade 
beschränken.

B. Schutz der
Persönlichkeit
I. Vor übermässiger
Bindung



Art. 28 ZGB

1 Wer in seiner Persönlichkeit 
widerrechtlich verletzt wird, kann zu 
seinem Schutz gegen jeden, der an der 
Verletzung mitwirkt, das Gericht 
anrufen.

2 Eine Verletzung ist widerrechtlich, 
wenn sie nicht durch Einwilligung des 
Verletzten, durch ein überwiegendes 
privates oder öffentliches Interesse 
oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.

II. Gegen
Verletzungen
1. Grundsatz



Art. 139 StGB

1. Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung 
wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu 
bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe bestraft.

2. Der Dieb wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder 
Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bestraft, wenn er 
gewerbsmässig stiehlt.

3. Der Dieb wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder 
Geldstrafe nicht unter 180 Tagessätzen bestraft,

wenn er den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, die sich 
zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl 
zusammengefunden hat,

wenn er zum Zweck des Diebstahls eine Schusswaffe oder eine 
andere gefährliche Waffe mit sich führt oder wenn er sonst wie 
durch die Art, wie er den Diebstahl begeht, seine besondere 
Gefährlichkeit offenbart.

4. Der Diebstahl zum Nachteil eines Angehörigen oder 
Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.

Diebstahl



Art. 142 StGB

1 Wer einer Anlage, die zur Verwertung 
von Naturkräften dient, namentlich einer 
elektrischen Anlage, unrechtmässig 
Energie entzieht, wird, auf Antrag, mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft.

2 Handelt der Täter in der Absicht, sich 
oder einen andern unrechtmässig zu 
bereichern, so wird er mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe 
bestraft.

Unrechtmässige
Entziehung von
Energie



Art. 2 BV Zweck

1 Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit 
und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und 
die Sicherheit des Landes.

2 Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige 
Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle 
Vielfalt des Landes.

3 Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter 
den Bürgerinnen und Bürgern.

4 Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte 
internationale Ordnung.



Art. 41 BV

1 Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür 
ein, dass:

a. jede Person an der sozialen Sicherheit teilhat;

b. jede Person die für ihre Gesundheit notwendige Pflege erhält;

c. Familien als Gemeinschaften von Erwachsenen und Kindern geschützt und gefördert werden;

d. Erwerbsfähige ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingungen bestreiten können;

e. Wohnungssuchende für sich und ihre Familie eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen 
finden können;

f. Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach ihren Fähigkeiten bilden, 
aus- und weiterbilden können;

g. Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und sozial verantwortlichen 
Personen gefördert und in ihrer sozialen, kulturellen und politischen Integration unterstützt werden.

2 Bund und Kantone setzen sich dafür ein, dass jede Person gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, 
Invalidität, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Verwaisung und Verwitwung gesichert ist.

3 Sie streben die Sozialziele im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Zuständigkeiten und ihrer verfügbaren 
Mittel an. 

4 Aus den Sozialzielen können keine unmittelbaren Ansprüche auf staatliche Leistungen abgeleitet werden.



Art. 13 AHVG Höhe des 
Arbeitgeberbeitrages

Der Arbeitgeberbeitrag beträgt 4,2 Prozent 
der Summe der an beitragspflichtige 
Personen bezahlten massgebenden Löhne.



Art. 21 AHVG Altersrente

1 Anspruch auf eine Altersrente haben:

a. Männer, welche das 65. Altersjahr vollendet haben;

b. Frauen, welche das 64. Altersjahr vollendet haben.

2 Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am ersten 
Tag des Monats, welcher der Vollendung des gemäss 
Absatz 1 massgebenden Altersjahres folgt. Er erlischt 
mit dem Tod.


